
 
A n t r a g : 

 
Die Zustimmungen der Leitung des Fach-
dienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung 
von über- und außerplanmäßigen Auszahlun-
gen in Höhe von 58.136,37 Euro im Finanz-
plan 2009 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der 
Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der 
Hauptsatzung werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 

 


